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Sanierungsarbeiten im Pavillon der Grundschule an der Baierbrunner Straße
wegen Schimmelbefall während der Unterrichtszeit

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04401 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln
vom 13.09.2022

Sehr geehrter Herr Dr. Weidinger,

bei der im Antrag Nr. 20-26 / B 04401 des Bezirksausschusses 19 vom 13.09.2022 angespro-
chenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne 
des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadt-
ratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

In Ihrem Antrag baten Sie darum, dass das Referat für Bildung und Sport für die 
Viertklässler*innen der Grundschule an der Baierbrunner Straße Möglichkeiten der Chancen-
gleichheit mit anderen Viertklässlern aufzeigt, die nicht von Sanierungsmaßnahmen während 
der Unterrichtszeit betroffen sind.

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Grundsätzlich befinden sich während einer Gebäudesanierung oder eines Schulneubaus  
meist Interimsbauten auf oder neben dem Schulgelände einer Grund-, Mittel- oder Förder-
schule. Dies lässt sich aufgrund der Platzknappheit einer Millionenstadt wie München leider 
nicht vermeiden. Eine Ungleichheit der Chancen besteht für die Vierten Klassen somit nicht, 
da auch andere Vierte Klassen an anderen Schulen ähnliche Situationen vorfinden.
Im Falle der Baierbrunner Straße ist eine teilweise Auslagerung von Schüler*innen der Grund-
schule in Gebäude der näheren Umgebung, aufgrund der Sicherheit der Kinder leider nicht 
möglich. 
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Die lärmintensiven Bauarbeiten wurden nach Aussage des Baureferats bereits abgeschlossen.
Sollte trotzdem doch einmal eine Arbeit lärmintensiv sein, so wird die Schule vorab informiert 
und die Arbeiten werden dann zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. am Wochenende) erledigt 
oder aber die Kinder befinden sich dann nicht im Pavillon und haben anderweitigen Unterricht 
im Hauptgebäude. Für die bereits sanierten Bereiche im Erdgeschoss und im ersten Oberge-
schoss sind Raumluftmessungen durchgeführt worden. Das Referat für Klima und Umwelt hat 
den Sanierungserfolg bestätigt und die Freigabe zur Nutzung der sanierten Räume gegeben.
Eine Lärmbelästigung entstand lediglich in den ersten beiden Wochen des Schuljahres. Da-
nach und bis heute wird auf die Bedürfnisse der Schulkinder Rücksicht genommen, damit der 
Unterricht ungestört ablaufen konnte und kann. Die Lehrkräfte informierten darüber hinaus die 
Arbeiter*innen vor Ort über die Zeiten, in denen Leistungsmessungen durchgeführt wurden. In 
dieser Zeit wurden stets sämtliche Arbeiten unterbrochen, die Arbeiter*innen machten Pause. 

Die Schulleitung hat bewusst die vierten Klassen während der Sanierung für den Pavillon aus-
gewählt. Aus Sicht der Schulleitung waren die Bedingungen für die im Pavillon untergebrach-
ten 4. Klassen eher lernförderlich, da sie dort einen eigenen Bereich haben und in diesem ab-
gegrenzten Raum gut unterrichtet werden konnten und können. Auch aus Sicht des Staatli-
chen Schulamts besteht kein Anlass zur Sorge, dass die Chancengleichheit der vierten Klas-
sen an der Grundschule Baierbrunner Straße nicht gewährleistet sein könnte. Sowohl die Auf-
merksamkeit als auch die Konzentration der Kinder wurde durch die Bauarbeiten nicht gestört,
es entstand somit keine Benachteiligung gegenüber Viertklässler*innen an anderen Grund-
schulen. 

Die Schulleitung und der Elternbeirat sowie das Referat für Bildung und Sport stehen in einem 
ständigen Austausch mit dem Baureferat der Landeshauptstadt München, um im Sinne der 
Schüler*innen den Baufortschritt optimal zu begleiten.

Der Antrag Nr. 20-26 / B 04401 des Bezirksausschusses des 19. Stadtbezirks Thalkirchen-
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln vom 13.09.2022 ist hiermit satzungsgemäß be-
handelt.

Das Direktorium HA II/BA, BA-Geschäftsstelle Süd, erhält einen Abdruck dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Florian Kraus 
Stadtschulrat


